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Allgemeine Hinweise zur Angebotsabgabe 
der Stabsstelle „Zentrale Vergabestelle“ 

 

eVergabe - Allgemeines 

Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Ibbenbüren nutzt für Ihre Ausschreibungsverfahren die 
Vergabeplattform „www.evergabe.nrw.de“. Bei diesem System handelt es sich um eine internet-basierte 
Anwendung, mit der Firmen sich über Ausschreibungen der Stadt Ibbenbüren informieren können, 
Ausschreibungsunterlagen herunterladen, mit der Vergabestelle kommunizieren und auch Angebote 
elektronisch abgeben können. Die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren sowie die Registrierung sind 
kostenfrei. Sie erhalten über die Plattform die gewünschten Ausschreibungsunterlagen kostenfrei per 
Download. Eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich. 

 

Angebotsabgabe 

Die Angebote müssen elektronisch über diese Vergabeplattform abgegeben werden. 

Bitte denken Sie daran, bei der Angebotsabgabe auch das ausgefüllte Leistungsverzeichnis/Preisbatt 
mit hochzuladen! Ohne diese Unterlagen, kann Ihr Angebot leider nicht gewertet werden. Die 
elektronische Angebotsabgabe kann nur über das Bietertool auf der Vergabeplattform 
(www.evergabe.nrw.de) erfolgen.  

 

Eine Angebotsabgabe über  

den Kommunikationsbereich im Vergabepotal,  

per E-Mail, Fax oder in Papierform 

führt zu einem Ausschluss vom Verfahren!!! 
 

Sollten Sie bei vorliegender GAEB-Datei diese nutzten, laden Sie bitte die entsprechende GAEB-Datei 
mit ihrem digitalen Angebot hoch. Vielen Dank! 

 

Übermittlung Submissionsergebnis 

Unmittelbar nach dem Ende der Submission erhalten Sie bei Ausschreibungen nach VOB (nur bei 
beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen) die Möglichkeit zur Einsicht in das Submissions-
protokoll. Allen Bietern wird die Niederschrift über die Angebotseröffnung auf der Vergabeplattform zur 
Verfügung gestellt. Eine Übersendung per Post, Fax oder eMail erfolgt nicht.  

Aus vergaberechtlichen Gründen werden Submissionsergebnisse bei Ausschreibungen nach anderen 
Vergabevorschriften nicht bekannt gegeben. 
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Allgemeiner Hinweis zu den Vergabeunterlagen  

Die in diesen Vergabeunterlagen enthaltenen Informationen sind soweit schutzrechtsfähig und soweit sie 
nicht Informationen Dritter enthalten Eigentum der Stadt Ibbenbüren. Verwertung, Kopie sowie 
Weitergabe der Vergabeunterlagen sind nur im Rahmen der Erstellung eines Angebotes und nur durch 
das die Vergabeunterlagen anfordernde Unternehmen zulässig. Einer darüber hinausgehenden 
Weitergabe und insbesondere der Verkauf von Vergabeunterlagen an Dritte gleich zu welchem Zweck 
sind nicht gestattet.  

Sollten Sie die Vergabeunterlagen nicht direkt von der Vergabestelle bzw. über den Vergabemarktplatz 
des Landes NRW erhalten haben, sondern über Dienstleister oder beauftrage Dritte wird Ihnen eine 
Registrierung auf dem Vergabemarktplatz des Landes NRW und eine Teilnahme über v. g. Vergabe-
marktplatz empfohlen. Vergabeunterlagen können geändert oder ergänzt werden, die Bieter-
kommunikation, die i.d.R. als einziges Kommunikationsmittel zugelassen ist, kann erläuternde Hinweise 
erhalten.  

Einen verbindlichen und jeweils aktuellen Stand der Informationen zu diesem Vergabeverfahren finden 
Sie im Regelfall nur auf dem Vergabemarktplatz des Landes NRW. 

 

Und zum Schluss ... 

Schauen Sie bitte vor Abgabe der Ausschreibungsunterlagen diese in Ruhe durch.  

Sind alle geforderten Unterlagen, insbesondere das ausgefüllte und bepreiste Leistungsverzeichnis/ 
Preisblatt, enthalten?  

Ist das Leistungsverzeichnis vollständig (z.B. sind alle geforderten Produktangaben und Preise 
eingetragen?) ausgefüllt?  


